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Amtliche Bekanntmachung 

Stadt Hameln (Untere Naturschutzbehörde) 
 

Satzungsentwurf zur Aufhebung der Baumschutzsatzungen der Stadt Hameln 
Aufgrund des Beschlusses des Rates der Stadt Hameln ist das Verfahren zur Auf-
hebung der „Satzung über den Schutz einzelner Bäume innerhalb des Gebietes der 
Stadt Hameln (Baumschutzsatzung)“ vom 17. Dezember 1987 und der „Satzung der 
Stadt Hameln zum Schutz von Bäumen und Hecken (Baumschutzsatzung)“ vom 18. 
Juni 2016 durchzuführen. 
Der Entwurf der Satzung liegt zusammen mit den Plänen und einer Begründung in 
der Zeit vom 

16. Juli 2018 bis einschließlich 17. September 2018 
bei der Stadt Hameln, Rathaus, Fachbereich Umwelt und technische Dienste (Abtei-
lung Umwelt, Untere Naturschutzbehörde) im Hochhaus, 3. Etage, Zimmer 32 zur 
allgemeinen Einsichtnahme öffentlich aus. 
Öffnungszeiten:    montags und dienstags  8.00 bis 15.00 Uhr 

mittwochs             8.00 bis 13.00 Uhr 

donnerstags            8.00 bis 17.30 Uhr 

freitags                8.00 bis 13.00 Uhr 
Darüber hinaus sind die Unterlagen auch im Internet unter www.hameln.de im Menü 
und dort unter der Rubrik Wirtschaft, Stadt & Umwelt/Umwelt/Naturschutz/Aktuelles 
vollständig einsehbar. 
Während der öffentlichen Auslegung kann jedermann Bedenken und Anregungen 
vorbringen. 
Stadt Hameln 
Der Oberbürgermeister 

http://www.hameln.de/

